
VII. Konkurrenzen und Zwischenergebnis

§ 306b II Nr. 2 StGB verdrängt § 306a I Nr. 1 StGB im Wege der Gesetzeskonkurrenz.
§ 306b II Nr. 2 StGB steht zu § 265 StGB im Verhältnis der Tateinheit, § 52 StGB. Martin
hat sich demnach gem. §§ 306b II Nr. 2, 265, 52 StGB strafbar gemacht.

C. GESAMTERGEBNIS

Laura hat sich wegen versuchten Diebstahls und Martin wegen besonders schwerer Brand-
stiftung in Tateinheit mit Versicherungsmissbrauch strafbar gemacht.
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K ist deutschlandweit dafür bekannt, in ihrer Fernsehsendung politische Themen satirisch
aufzuarbeiten. Auch der Politiker P, der vor allem wegen häufiger populistischer Äußerungen
zur „unbedingten Schließung der EU-Außengrenzen“ bekannt ist, war schon mehrfach
Thema in der Sendung von K. Als P in einem Interview darauf angesprochen wird, kritisiert
er die K als „absolut talentfreie Künstlerin“, die in ihrer Sendung die Kunstfreiheit miss-
brauche, um üble Beleidigungen zu verbreiten.

In Anbetracht dieser Äußerungen hält K es für geboten, einmal aufzuzeigen, wo die Grenze
der Kunstfreiheit liegt. Zu diesem Zweck stellt sich K in ihrer Sendung mit einem Grund-
gesetz in der Hand auf eine Bühne und lässt am Bildschirmrand den Text „Schmähkritik, bitte
nicht nachmachen!“ einblenden. Anschließend trägt K ein selbstverfasstes Gedicht mit dem
Titel „Alles dank der Kunstfreiheit erlaubt“ vor:

„Von Kunstfreiheit versteht er nichts,

der P, ein dummer Taugenichts.

Selbst Amöben, die sind schlauer,

das macht P so richtig sauer.

Redet viel der hohle Schwätzer

und bleibt doch ein Volksverhetzer.

Mit Erbsenhirn und grenzdebil,

hilft er mir sehr bei meinem Ziel:

Muss ich am End‘ jetzt vor Gericht?

Darf Kunst jetzt alles oder nicht?

Selbst wenn P es mir nicht glaubt:

Die Kunstfreiheit hat‘s mir erlaubt.“

Unmittelbar nachdem K das Gedicht vorgetragen hat, führt sie in ihrer Sendung eine Dis-
kussion mit ihrem Kollegen L. Dabei erörtern die beiden, ob die Inhalte des Gedichts
verboten sind und wo die Grenzen zulässiger Satire liegen. L hat insbesondere Zweifel, ob die
zweite Strophe des Gedichts erlaubt sei. K ist hingegen davon überzeugt, dass das gesamte
Gedicht unter die Kunstfreiheit falle.

* Der Autor ist Akademischer Rat a. Z. und Habilitand am Institut für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht sowie am
Lehrstuhl für Völker- und Europarecht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht an der Universität zu Köln (Prof.
Dr. Dr. h. c.Dr. h.c. Stephan Hobe).
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Als P die Sendung sieht, ist er außer sich. K nutze die Kunstfreiheit als bloßen Vorwand, um
schwerste Vorwürfe in den Raum zu werfen. Bei derartiger „Satire“ handele es sich schon
begrifflich nicht um Kunst, sondern um bloße Stimmungsmache, die nicht schutzwürdig sei.
P erhebt umgehend Klage gegen K vor dem zuständigen Landgericht und beantragt, die
weitere Verbreitung des Gedichts analog § 1004 I 1 iVm § 823 I BGB und seinem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht zu untersagen. Das Landgericht folgt diesem Antrag und verbietet die
weitere Verbreitung des Gedichts. Alle von K eingelegten Rechtsmittel bleiben erfolglos. In
der letzten Instanz führt der BGH unter anderem aus, dass wegen der zahlreichen Beleidi-
gungen bereits zweifelhaft sei, ob das Gedicht überhaupt von der Meinungs- oder Kunst-
freiheit erfasst sei. In jedem Fall überwiege aber das allgemeine Persönlichkeitsrecht des P.
Die Verbreitung des Gedichts bleibt somit vollständig untersagt.

K möchte dies nicht auf sich sitzen lassen. Das Gedicht sei eindeutig eine satirische, also
bewusst überspitzte Auseinandersetzung mit dem Thema. Es gehe gar nicht um die Person
des P, sondern darum, die Grenzen der Kunst kreativ zu verarbeiten. K sieht sich in ihrer
Kunstfreiheit verletzt und erhebt form- und fristgerecht Verfassungsbeschwerde gegen die
Entscheidung des BGH.

Hat die Verfassungsbeschwerde der K Aussicht auf Erfolg?

& LÖSUNG

Die Verfassungsbeschwerde der K hat Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

Die Verfassungsbeschwerde müsste zulässig sein.

I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts

Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts für Verfassungsbeschwerden ergibt sich aus
Art. 93 I Nr. 4 a GG, §§ 13 Nr. 8 a, 90 BVerfGG.

II. Beschwerdefähigkeit

K müsste beschwerdefähig sein. Nach Art. 93 I Nr. 4 a GG, § 90 I BVerfGG kann „jeder-
mann“ Verfassungsbeschwerde erheben, der behauptet, durch die öffentliche Gewalt in einem
Grundrecht oder grundrechtsgleichen Recht verletzt zu sein. Beschwerdefähig sind alle Per-
sonen, die Grundrechtsträgerinnen bzw. Grundrechtsträger sind (Geis/Thirmeyer JuS 2012,
316 (317)). Als natürliche Person ist K Grundrechtsträgerin und mithin beschwerdefähig.
Auch an der Prozessfähigkeit von K bestehen keine Zweifel.

III. Beschwerdegegenstand

Weiterhin müsste ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegen. Ein solcher kann nach
Art. 93 I Nr. 4 a GG, § 90 I BVerfGG jeder Akt der öffentlichen Gewalt, also der Exekutive,
Legislative oder Judikative sein, vgl. Art. 1 III GG. Die gegen K ergangenen Urteile sind als
Akte der Judikative taugliche Beschwerdegegenstände. Kommen mehrere Beschwerdegegen-
stände in Betracht, besteht ein Wahlrecht, ob nur die letztinstanzliche Entscheidung oder alle
zuvor ergangenen Hoheitsakte mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen werden sollen
(vgl. BVerfGE 54, 53 (64 ff.) = NJW 1980, 2797 ff.; Gröpl/Windthorst/v. Coelln/v. Coelln,
Studienkommentar GG, 5. Aufl. 2022, GG Art. 93 Rn. 74). K will nur gegen die Entschei-
dung des BGH vorgehen und hat so ihr Wahlrecht ordnungsgemäß ausgeübt. Somit liegt mit
der BGH-Entscheidung ein tauglicher Beschwerdegegenstand vor.

IV. Beschwerdebefugnis

Überdies müsste K beschwerdebefugt sein. Beschwerdebefugt ist gem. Art. 93 I Nr. 4 a GG,
§ 90 I BVerfGG, wer geltend machen kann, in einem seiner Grundrechte oder grundrechts-
gleichen Rechte verletzt zu sein. Die behauptete Verletzung muss plausibel geltend gemacht
werden. Eine Verletzung in Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten darf nicht von
vornherein ausgeschlossen sein, muss also als möglich erscheinen. Zudem muss die Beschwer-
deführerin bzw. der Beschwerdeführer selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein
(Gröpl/Windthorst/v. Coelln/v. Coelln, 5. Aufl. 2022, GG Art. 93 Rn. 75).

Wahlrecht bzgl.
Beschwerdegegenstand
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